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„Die Parteien wirken bei der politischen Willensbil-
dung des Volkes mit.“ Im Grundgesetz, Artikel 21,
ist diese Aufgabe der Parteien verankert. Näheres
regelt das Parteiengesetz. Obwohl Parteien also ei-
ne bestimmte Aufgabe im Gefüge Deutschlands zu-
zuordnen ist, gelang es in den vergangenen 30 Jah-
ren nur zwei politischen Gruppierungen (1983:Grü-
ne, 1990: PDS), neu in den Bundestag einzuziehen.
Der folgende Text beschäftigt sich mit der Frage, wel-
chen Schwierigkeiten die sogenannten „kleinen Partei-
en“ ausgesetzt sind, wenn sie ihrer Rolle im politischen
Gefüge Deutschlands gerecht werden wollen. Als kleine
Parteien werden diejenigen politischen Gruppierungen
verstanden, die noch nicht im Bundestag oder in einem
Landtag vertreten sind. Am Ende des Textes wird auf-
gezeigt, daß es trotz aller Probleme auch für kleine Par-
teien Möglichkeiten zur politischen Gestaltung gibt. 

Die Fünf-Prozent-Hürde

Das schwierigste Hindernis, das eine Partei übersprin-
gen muß, ist die Fünf-Prozent-Hürde. Sie wurde 1949
in das Grundgesetz aufgenommen, um die „Lehren aus
Weimar“ zu ziehen. Für eine Partei, die sich um Manda-
te im Europaparlament, im Bundestag, im Landtag
oder auch in einigen Kommunalparlamenten bewirbt,
bedeutet das, daß sie mindestens 5% der abgegebe-
nen Stimmen erhalten muß, um in das jeweilige Parla-
ment einzuziehen. Dem voraus geht für Parteien, die
noch nicht ins Parlament eingezogen sind, eine Samm-
lung von sogenannten Unterstützungsunterschriften. Je
nach Wahl kann die Menge der zu sammelnden Unter-
schriften beispielsweise 4.000 Stück zur Europawahl
oder auch bis zu 32.000 Stück zur Bundestagswahl be-
tragen. Es ist also offensichtlich, daß für Parteien, die
eine relativ kleine Infrastruktur haben, schon die

Sammlung der Unterstützungsunterschriften zu einem
unüberwindbaren Problem werden kann. Die Ökolo-
gisch-Demokratische Partei (ödp) klagte im Juli 1999
aber beispielsweise erfolgreich gegen die 5%-Hürde
auf kommunaler Ebene in Nordrhein-Westfalen. 
Ein „Trostpflaster“ für politische Gruppierungen gibt es
jedoch schon ab dem Ergebnis von 0,5% der abgegebe-
nen Stimmen bei Bundestags- und Europawahlen: Dann
greift die Wahlkampfkostenerstattung; pro Wählerstim-
me erhalten die Parteien 0,85 Euro aus der Staatskasse. 
Die Fünf-Prozent-Hürde führt bei potentiellen Wählerin-
nen und Wählern kleiner Parteien auch zu einem „psy-
chologischen“ Problem: Aus Angst vor der „verlorenen
Stimme“ wählen sie erst gar nicht die kleine Partei, die
vielleicht ihrer politischen Überzeugung entspricht. Die-
sem Vorurteil der „Papierkorbstimme“ begegnen viele
Vertreter kleiner politischer Gruppierungen an Infostän-
den oder bei der Überzeugungsarbeit auf der Straße.
Prof. Hans Herbert von Arnim, ein renommierter Partei-
enkritiker, bemerkt dazu ergänzend: „Die im Parlament
vertretenen Parteien pflegen diesen Effekt im Wahlkampf
auch groß herauszustreichen, um die Wähler gezielt da-
von abzuhalten, ihre kleineren Konkurrenten zu wählen.“

Das neue Parteiengesetz

Mit Änderung des Parteiengesetzes sollte die sogenann-
te Drei-Länder-Klausel zum 1. Januar 2005 in Kraft tre-
ten. Für Parteien, die noch nicht in einem Länderparla-
ment vertreten sind, hätte das bedeutet, daß sie bei
Landtagswahlen in mindestens drei Bundesländern über
1,0% der abgegebenen Stimmen hätten erhalten müs-
sen, um in den Genuß der Wahlkampfkostenerstattung
zu kommen. Gegenüber der vorherigen Regelung hätte
dies eine deutliche Chancenverminderung politischer
Gruppierungen dargestellt. Die ödp legte gegen das
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neue Parteiengesetz Klage vor dem Bundesverfassungs-
gericht ein und bekam in allen Punkten Recht. In seiner
Begründung zum Urteil sagte das Gericht, daß die Re-
form des Parteiengesetzes das Entstehen kleiner Partei-
en erschwere. Dies würde die Gefahr eines Verlusts der
politischen Vielfalt bergen und dem Grundgesetz zuwi-
derhandeln, das auf eine Mehrparteiendemokratie aus-
gerichtet sei. Weiter argumentierte der Zweite Senat,
daß auch kleine Parteien integraler Bestandteil des poli-
tischen Systems seien. Der Vertreter der ödp, Prof. von
Arnim, hatte die Klage unter anderem mit der ohnehin
schon vorhandenen Bevorzugung großer Parteien be-
gründet. „Zur direkten staatlichen Finanzierung der Par-
teien im engeren Sinne kommt nämlich noch die staatli-
che Finanzierung von Parlamentsfraktionen, parteinahen
Stiftungen, von Abgeordneten und ihren Mitarbeitern
hinzu.“ Parteien, die keine Mandate in Landtagen bzw.
im Bundestag besitzen, sind von diesen indirekten finan-
ziellen Förderungen ausgeschlossen. 

Weitere Schwierigkeiten

Nicht so leicht zu benennen, aber dennoch vielfältig vor-
handen, sind bestimmte Hürden von seiten der Behör-
den, mit denen kleine Parteien behindert werden. Eta-
blierte Parteien werden beispielsweise bei der Vergabe
von Infoständen bevorzugt oder können sich die besten
Plätze aussuchen. Dazu schreibt der Politikwissenschaft-
ler Dirk van den Boom: „Nachweisbar ist aber die Tatsa-
che, daß von behördlicher Seite Vertreter von Kleinpar-
teien weder besonders ernstgenommen, noch als Vertre-
ter irgendwelcher Interessen wahrgenommen werden.“
Des weiteren sind kleine Parteien gesellschaftlichen
Anfeindungen und Vorurteilen ausgesetzt. In der tägli-
chen politischen Arbeit begegnen die Mitglieder oft
dem Vorurteil, sie seien Extremisten oder Spinner. Die-
ses Vorurteil erschwert sowohl die Mitglieder- und In-
teressentenwerbung als auch die Öffentlichkeitsarbeit.
Über kleine Parteien wird in den überregionalen Medi-
en nur sehr selten berichtet. Dirk van den Boom hat
dazu herausgefunden: „Zum einen ist es so, daß vor

allem die überregionalen Medien – seien es Zeitungen,
Rundfunk oder Fernsehen – kleine Parteien in der Re-
gel ignorieren und nur dann aufgreifen, wenn es eine
Gelegenheit gibt, ihre Unseriosität unter Beweis zu
stellen, Skandale aufzudecken oder sich schlicht über
sie lustig zu machen.“ Bestenfalls in den regionalen
Medien erhalten kleine Parteien eine Chance, Presse-
mitteilungen zu veröffentlichen oder für sich zu wer-
ben. Diese Ignoranz der bundesweit agierenden Medi-
en trägt dazu bei, daß die großen Erfolge kleiner Par-
teien ausbleiben, weil den Wählerinnen und Wählern
die politischen Alternativen oft unbekannt sind. 

Möglichkeiten der politischen Gestaltung 
für kleine Parteien

Trotz zahlreicher Schwierigkeiten soll nicht der Eindruck
vermittelt werden, daß Kleinparteien keine Möglichkei-
ten der Einflußnahme auf den politischen Prozeß haben. 
Am Beispiel der ödp kann aufgezeigt werden, wie eine
Partei durch das Instrument der direkten Demokratie
Möglichkeiten nutzt, um politisch zu gestalten. 1998
sammelte die ödp beispielsweise 25.000 Unterschriften
gegen neue Atomkraftwerke in Bayern. Zuvor hatten
sich Landtagsopposition und Naturschutzvereine jahre-
lang vergebens gegen neue Standorte eingesetzt.
Nachdem nun ein Volksbegehren auf den Weg gebracht
werden sollte, besann sich Ministerpräsident Stoiber ei-
nes besseren und zog die Pläne zum Bau neuer Atom-
kraftwerke in Bayern zurück. „Generell kann man sa-
gen: Die meisten Volksbegehren scheitern zwar an der
extrem hohen zweiten Hürde, aber erfolglos sind sie
trotzdem nicht, weil Landtag und Staatsregierung oft
schon auf die erste Phase reagieren.“, bemerkt Bern-
hard Suttner, Politologe und Landesvorsitzender der
ödp in Bayern. Daß es der ödp auch gelang, einen En-
ergiekonzern zum Umdenken zu bewegen, zeigt folgen-
des Beispiel: In verschiedenen bayerischen Kommunen
wurden Bürgerbegehren unter dem Motto: „Temelin-
strom kommt mir nicht ins Haus!“ auf den Weg ge-
bracht. Mit diesen Bürgerbegehren sollten die kommu-
nalen Energieversorger gezwungen werden, ihre Verträ-
ge mit e.on zu kündigen, da diese vertraglich mit dem
Betreiber des tschechischen Pannenreaktors Temelin,
CEZ, zusammenarbeitete. Noch bevor die Bürgerbegeh-
ren durchgeführt wurden, reagierte e.on und kündigte
die Zusammenarbeit mit CEZ. Leider können kleine Par-
teien mit Hilfe des Instruments der direkten Demokra-
tie nur auf kommunaler oder auf Landesebene agieren. 

Fazit: Für kleine Parteien ist es sicherlich sehr schwie-
rig, sich politisch Gehör zu verschaffen. Eine Möglichkeit
der Einflußnahme auf den politischen Prozeß ist einer-
seits der Umweg über das Instrument der direkten De-
mokratie, andererseits haben sich einige Kleinparteien
in ihrer „Nische“ durchaus erfolgreich eingerichtet. Das

gute Wahlergebnis der Familienpartei
bei der Landtagswahl im Saarland
und die Erfolge der ödp in Bayern ge-
ben Zeugnis dieser Entwicklung.
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